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antwortete Meili schlagfertig: ,Die Nacht weicht langsam aus
den Tilern.’»

In der Thurgauer Volkszeitung erschien eine ldngere
Berichterstattung iiber den Schweizerischen Juristentag, die
sich aber streng an den Verhandlungsverlauf anlehnte. Sie
enthielt sich jeglicher Art von Kritik und freier Betrachtungs-
weise. Zum Referat Reichlins erklirte sie, dass es «gewiirzt
war mit geistvollen und witzigen Formulierungen».

Der «Vorwirts» in Basel schrieb unter anderem unter
dem Titel «Landesplanung, Privateigentum und Bodenspeku-
lationy . .. und mit dem Untertitel: «<Das Advokatenparlament
in Engelberg» folgendes: «...Man hat auch bei bei uns, wenn
auch reichlich spit, eingesehen, dass man der Sache nicht ein-
fach ihren Lauf lassen kann, man muss sich dariiber verstindi-
gen, wie man den Boden am besten aufteilt, damit jedes zu
seinem Rechte kommt, das Bauernland, die Wohngebiete, der
Verkehr, die Industrie. Wenn man das Chaos verhiiten will,
muss man ordnen. Man muss vorausschauen, also planen...
Mit allen diesen Fragen befasst sich bei uns seit einigen Jah-
ren die Schweizerische Vereinigung fiir Landesplanung, der
Techniker, Verwaltungsfachmiinner und Regierungsminner al-
ler Kantone angehéren.— Aber es scheint, dass all diese Tech-
niker und fortschrittlichen Leute die Rechnung ohne den
Wirt gemacht haben. Diese Rechnung, ausgestellt im Namen
des Privateigentums und der Bodenspekulation, haben ihnen
am letzten Wochenende die in Engelberg versammelten
schweizerischen Juristen prisentiert. Die fortschrittlich den-
kenden Planer, die sich seit Jahren bemiihen, ihre Sache
zum Nutzen des Landes vorwiirts zu bringen, haben eine
richtige kalte Dusche erhalten. Wenn die Planung nicht auf
dem Papier bleiben soll, so sind Beschrinkungen in der pri-
vatwirtschaftlichen Verfiigung iiber den Bodenbesitz notwen-

Die Rechtsgrundlagen
der Orts- und Regionalplanung
im Kanton Ziirich
Nach einem Referat iiber dieses Thema an der General-

versammlung des ziircherischen Gemeindeprisidentenver-
bandes vom 26. Januar 1947 hat Dr. Hans Sigg dariiber einen

Aufsatz im «Schweizerischen Zentralblatt fiir Staats- und -

Gemeindeverwaltungy Nr.7/8 vom 15. April 1947 veroffent-
licht, dessen wesentliche Punkte wir hier gekiirzt wiedergeben.

Die Planung geht vom Begriff des Grundeigentums aus,
wie er im Schweiz. Zivilgesetzbuch umschrieben ist. Dieses
regelt jedoch nur die Beziehungen zwischen den privaten
Grundeigentiimern. Die Beziehungen des Grundeigentiimers
zum offentlichen Gemeinwesen werden durch das 6ffentliche
Recht beherrscht. Theorie und Praxis sind sich denn auch
dariiber einig, dass der Inhalt des Grundeigentums durch
das offentliche Recht eingeschrinkt werden kann, was
ibrigens in Art. 702 des ZGB. noch ausdriicklich gesagt
wird.” Neben der eidgendssischen Forstgesetzgebung sind im
Kanton Ziirich insbesondere fiinf Gesetze und Verordnungen
massgebend.

Die Rechtsgrundlagen der Planung im speziellen
1. Das Baugesetz fiir Ortschaften mit stidtischen Verhiltnissen
von 1893

Dieses Gesetz gilt nur fiir die Stidte Ziirich und Winter-
thur und diejenigen Gemeinden, die sich ihm freiwillig
ganz oder nur im Sinne von § 1, Abs.2, unterstellen. Fiir
die Regional- und Ortsplanung sind darin massgebend:
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dig usw. Nach der Meldung der schweizerischen Juristen kom-
men aber all diese von der Vernunft geforderten Einschrin-
kungen einer Enteignung gleich und miissen dem Eigentiimer
bezahlt werden. Ein weisser Rabe, der Neuenburger Georges
Béguin, hatte verlangt, die Entschiidigung fiir den Minderwert
sei nur zu bezahlen, wenn das Land an das Gemeinwesen
iibergehe oder wenn der Eigentiimer fiir sich selbst habe
bauen wollen, nicht aber fiir spekulative Zwecke verwendet
werde. — Unter Fiihrung eines Staatsschreibers aus dem Kan-
ton Schwyz haben die versammelten Schweizer Juristen diesen
weissen Raben griindlich zerzaust. Wieder einmal wurde mit
dem Privateigentum als einer der ,tragenden Siulen’ unserer
Rechtsordnung und mit der foderalistischen Struktur’ des
Staates aufmarschiert.» — Spiiter heisst es noch: «Die
schweizerischen Advokaten machen mit ihren weltfremden
Auseinandersetzungen iiber die Eigentumsgarantie sich zu
Anwiilten  der vom Schweizervolk immer mehr verurteilten
Bodenspekulation.»

Die ausfiihrlichste Berichterstattung iiber die Verhand-
lungen in Engelberg wurde in der «Neuen Ziircher Zeitungy
publiziert. Das Blatt nimmt aber keine eigene Position ein,
dagegen geht sie auf die Referate von Dr. Paul Reichlin und
Georges Béguin sowie auf die Diskussion sehr griindlich ein
und sucht alle in Engelberg gestreiften Punkte zu erwiihnen.
Es spricht hier ein Jurist, der am Eingang sagt: «Fiir den
Juristen kann es sich nicht darum handeln, zu den tech-
nischen, wirtschaftlichen und sozialen Problemen der Landes-
planung Stellung zu nehmen, aber wenn er dort, wo durch
die Planung Rechtsfragen aufgeworfen werden, raten und
urteilen soll, muss er wenigstens in grossen Ziigen mit dem
Zweck der Landesplanung vertraut sein.» G.

Bebauungsplan, Bau- und Niveaulinienplan, Bauordnung
mit Bauzonenplan, fiir deren Erlass die Gemeinde kom-
petent ist, wihrend der Gesamtplan in die Zustindigkeit des
Regierungsrates fillt.

Der Bebauungsplan bestimmt das Strassennetz sowie die
offentlichen Anlagen und Plitze.

Der Bau- und Niveaulinienplan bestimmt die Stellung
und Richtung der Bauten, deren Héhenlage und Basis fiir
das Héhenmass. Das zwischen ihnen liegende Land wird da-
bei mit dem Expropriationsbann belegt.

Die Bauordnung enthilt die Vorschriften, ob und inwie-
weit Boden baulich ausgeniitzt werden darf, und die Zonen-
einteilung iiber geschlossene und offene Wohnbebauung,
Zonen fiir Industrie, Land- und Forstwirtschaft und iiber
Griinzonen, in denen das Bauen iiberhaupt verboten ist.

Der Gesamtplan erstreckt sich iiber das Gebiet mehrerer
Gemeinden und soll vom Regierungsrat unter Fiihlung-
nahme mit den Gemeindebehorden aufgestellt werden, wenn
das Bediirfnis es erfordert. Er soll das Verkehrsstrassennetz,
die Grundlagen fiir die Wasserversorgung und fiir die Ab-
leitung des Abwassers, die fiir 6ffentliche Anlagen erforder-
lichen Gebiete, die Industriegebiete, die land- und forstwirt-
schaftlich beniitzten Gebiete und die Wohngebiete enthalten.
Wie dem Bebauungsplan kommt auch dem Gesamtplan
keine dauernde grundeigentumsbeschrinkende Wirkung zu.
Diese tritt erst ein, wenn gestiitzt auf diese Pline Baulinien
festgelegt werden oder eine Bauordnung erlassen wird. Das
fiir den Strassenbau in Aussicht genommene Land wird nicht
schon mit der Aufnahme der offentlichen Strassen und
Plitze in den Gesamtplan, sondern erst durch die Fest-
setzung von Baulinien mit dem Expropriationsbann belegt
und damit vor einer Ueberbauung gesichert. Eine Beschrin-
kung der aus dem Grundeigentum basierenden Baufreibeit



tritt erst mit der Genehmigung der von der Gemeinde zu
erlassenden Gemeindebauordnung durch den Regierungsrat
ein. Schon hieraus ergibt sich eindeutig, dass die Aus-
scheidung land- und forstwirtschaftlicher Zonen grundsitz-
lich Sache der Gemeinden ist. Durch die Teilrevision des
Baugesetzes vom Jahre 1943 hat der kantonale Gesetzgeber
sein Recht, iiber die bauliche Ausniitzung von Grund und
Boden zu legiferieren, weitgehend an die Gemeinden ab-
getreten und sich mit der Feststellung begniigt, dass die Vor-
schriften der Gemeindebauordnung nicht hinter den An-
forderungen des kantonalen Rechtes zuriickstehen diirfen.
Auch die Ausscheidung land- und forstwirtschaftlich ge-
niitzter Gebiete fillt in die Zustindigkeit der Gemeinde und
ist keineswegs grundsitzlich vom Vorliegen eines regierungs-
ritlichen Gesamtplanes abhingig.

2. Das Einfiihrungsgesetz zum Zivilgesetzbuch von 1911

Auch dieses Gesetz enthilt Vorschriften iiber die ‘Be-
schrinkung des Grundeigentums, jedoch wie diejenigen des
7ZGB. selbst rein privatrechtlicher Natur, die durch freie
Vereinbarung zwischen den beteiligten Grundeigentiimern
auch gegen den Willen der Gemeindebehorden abgeindert
werden konnen.

3. Das Gesetz iiber das Strassenwesen von 1893.

Es regelt das Verhiltnis einer Baute zum offentlichen
Verkehrsweg. Wichtig ist, dass es auch diejenigen Gemein-
den, die das Baugesetz weder ganz noch reduziert eingefiihrt
haben, das Recht gibt, Baulinien im Sinne des Baugesetzes
festzustellen, wodurch sie fiir Strassenbauten oder -verbesse-
rungen das Recht zur Expropriation erhalten.

4. Die regierungsritliche Verordnung
iiber den Natur- und Heimatschutz von 1912

Auf Grund des in Art. 702 ZGB. enthaltenen Rechts zur
Beschrinkung des Grundeigentums hat das kantonale Ein-
fiihrungsgesetz in § 182 den Regierungsrat ermichtigt, auf
dem Verordnungswege zum Schutz und zur Erhaltung von
Altertiimern, Naturdenkmilern und seltenen Pflanzen, zur
Sicherung der Landschaften, Ortschaftshilder und Aussichts-
punkte vor Verunstaltung die nétigen Verfiigungen zu
treffen. In seiner Verordnung vom 9.Mai 1912 hat der Re-
gierungsrat von seinem Recht teilweisen Gebrauch gemacht.
Er hat in der freien Natur befindliche Gegenstinde, denen
fiir sich allein oder in ihrem Zusammenhang ein wissen-
schaftliches Interesse oder ein bedeutender Schénheitswert
zukommt, vor Verunstaltung oder Beeintrichtigung als ge-
schiitzt erklirt, namentlich durch Bauten. Daneben hat der
Regierungsrat den Gemeinden das Recht eingerdumt, auf
dem Wege der Verordnung Vorschriften iiber den Schutz
des Ortsbildes, einzelner Strassen, Plitze und Bauwerke von
geschichtlicher oder i#sthetischer Bedeutung zu erlassen. Die
Gemeinden haben von dieser Ermichtigung in ganz ver-
schiedener Weise Gebrauch gemacht, durch besondere Natur-
und Heimatschutzverordnungen oder Aufnahme von ent-
sprechenden Bestimmungen in die Bauordnung.

5. Das Gesetz iiber die Korrektion, den Unterhalt
und die Beniitzung der Gewisser von 1901

Der Kanton besitzt die Hoheit iiber siamtliche ober- oder
unterirdischen 6ffentlichen Gewisser. Die Einleitung von
verunreinigten und Abwassern aus Bauzonen in solche sind
an eine kantonale Bewilligung gebunden, wodurch das kan-
tonale Wasserbaugesetz als indirekte Rechtsquelle fir die
Orts- und Regionalplanung bezeichnet werden kann.

Verfassungsmiissige Schranke der o6ffentlich-
rechtlichen Grundeigentumsbeschrinkung

Das kantonale Gesetz und die den Gemeinden gewihrten
Kompetenzen sind gebunden an den in Art.4 der Kantons-
verfassung gewihrleisteten Schutz wohlerworbener Privat-
rechte, zu denen auch das Grundeigentum gehort. Theorie
und Praxis sind sich dariiber einig, dass zwar fiir die Weg-
nahme wohlerworbener Privatrechte eine gerechte Entschidi-
gung zu bezahlen ist, nicht aber fiir die durch das offent-
liche Recht festgesetzten Beschrinkungen des Grundeigen-
tums. Auch bei einem vollstindigen Bauverbot bleibt dem
Grundeigentiimer das Eigentum an Grund und Boden. Die
bundesgerichtliche Praxis hat indessen gezeigt, dass es un-
moglich ist, generell eine genaue Grenze festzustellen, wo
die Beschrinkungen des Eigentumsrechtes einen Grad er-
reichen, dass sie einer entschiddigungspflichtigen Enteignung
gleichkommen und hat hiefiir den Begriff des enteignungs-
dhnlichen Tatbestandes eingefithrt. Es sei auf den einzelnen
Fall abzustellen. Aus den Entscheiden sind als Richtlinien
erkennbar, dass ein enteignungsihnlicher Tatbestand in der
Regel nur dann vorliegt, wenn:

a) dem Eigentiimer ein bereits ausgeiibter oder wirt-
schaftlich verwerteter Gebrauch der Sache untersagt wird,
oder

b) das Verbot die Beniitzung der Sache in ausserordent-
lich hohem und empfindlichem Masse cinschrinkt und aus-
nahmsweise einen einzelnen oder nur einzelne wenige Eigen-
tiimer so hart trifft, dass die Opfer zugunsten des Gemein-
wesens zu gross wiren, wenn der Eigentiimer keine Ent-
schidigung erhielte. Nicht der Fall ist dies z B. bei der
Ausscheidung von Land- und Forstwirtschaftszonen, hzw.
Griinzonen, die im Zeitpunkte ihrer Ausscheidung land- und
forstwirtschaftlich bebaut wurden und wenn es sich um zu-
sammenhingende, im Besitz einer Mehrzahl von Grund-
eigentiimern befindliche Gebiete handelt. Wie die Enteig-
nung ist auch die Grundeigentumsbeschrinkung nur zulissig,
wenn sie im offentlichen Wohle liegt, was z. B. bei der Aus-
scheidung von iiberbaubarem und der Bebauung entzogenen
Gebieten im Zuge der Regional- und Landesplanung ent-
schieden der Fall ist. Die planlose Ueberbauung bringt Un-
zukémmlichkeiten fiir die Allgemeinheit und zwingt zu
unwirtschaftlichen Kapitalinvestitionen durch Erstellung
eines unnétig grossen Strassen- und Leitungsnetzes. Die
Schaffung von Griin-, bzw. Landwirtschaftszonen liegt nicht
nur im fiskalischen, sondern auch beim volkswirtschaft-
lichen, #sthetischen und ethischen Interesse.

Schlussfolgerungen

Fir eine Orts- und Regionalplanung liegen die recht-
lichen Grundlagen im Kanton Ziirich — neben der eid-
genossischen Forstgesetzgebung — vor allem in der kanto-
nalen Gesetzgebung iiber das Bauwesen, das Strassenwesen,
den Natur- und Heimatschutz und die 6ffentlichen Gewisser.
Die grosste Bedeutung kommt der Baugesetzgebung zu, die
den Gemeinden im Erlass eigener Gemeindeordnungen
grosse Freiheit lisst und erméglicht, ihr Gebiet in Zonen zu
unterteilen, die baulich verschieden intensiv ausgeniitzt
werden diirfen, unter Umstinden aber auch Teile des Ge-
meindegebietes der Land- und Forstwirtschaft zu reservieren
und eigentliche Griin-(Bauverbots)gebiete auszuscheiden. Fir
die Orts- und Regionalplanung im Kanton Ziirich wire
Wesentliches gewonnen, wenn sich alle Gemeinden dem kan-
tonalen Baugesetz von 1893 wenigstens im Sinne seines § 1,
Abs. 2, unterstellten, damit simtliche Gemeinden die Kom-
petenz hitten, das kantonale Baurecht durch eigene Ge-
meindebauordnungen zu erginzen. wr.

165



	Die Rechtsgrundlagen der Orts- und Regionalplanung im Kanton Zürich

